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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1994

Norm

MSchG idF der MSchGNov 1992 §10a Abs1

Rechtssatz

§ 10 Abs 2 MSchG ist nur bei kennzeichenmäßigem Gebrauch, also in der Regel bei Vertrieb (vermeintlich) neuer Ware

anzuwenden. Hier: Kein Eingriff in Markenrechte durch den Vertrieb reparierter Vorabstreiferblätter als aufgearbeitet.
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